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mit frtfdjer §ärte=3flüffigfeit in Serithntng fommen fann.
Schon aus biefem Umftanbe bürfen lange flache Stücfe nidE)t

mit fdjmaler Seite fcEjief in bie glüffigfeit getaucht unb rußig
gehalten werben, ba bie Sümpfe an ber unteren $la<hfeite
nicht entweichen tonnen, bafelbft bie ©ärtung Bebeutenb mil=

beim, baS Stücf gum Sfrmmmgief)en beranlaffen.

Verfahren jura Skiitalett bmt ©atttmct, 2ltla§, ©eibe
utib ähnlichen ©iöffen. (Son gfrau ©life Senber in 2BieS=

haben. —- 2). 9t.'fß. 9?r. 43,166.) Sie 3-arben, bortfjeilhaft
©rbfarben, werben in fein bertheiltem 3uftanb mit fein ge=

pulbertem Solopßonium ober anberem Igarg innig gemifdft.
Um bie Sütfchung möglichft innig gu madden, er^i^t man
baS ©emifch, rührt bie gefcfjmolgene Slaffe tüchtig um unb
pülberifirt fie nach bem ©rfalten. Sie fo gewonnenen trocfe*

nen, folophoniumhaltigen färben werben in troctenem 3u'
ftanbe mit bem Ringer, bem SBifdjer ober einem ftumpfen
fßinfel aufgetragen unb in ben Stoff eingerieben. 9lacf)

3-ertigftettung beS SilbeS Wirb baSfelbe fietfeert Spiritus*
bätnpfen ausgefegt, wogu man fid) am Beften beS Betannten
3nhaiationSapparateS Bebient. Sie SpirituSbämpfe löfen baS

mit ber ffmrbe aufgetragene §arg unb fipiren auf biefe SSeife
bie garbe auf bem Stoff. SaS befc^rtebene Verfahren ge=

ftaitet baS Stuftragen ber feinften Staleret auf Stoffe ber

foftbarfien 2lrt, ohne ihnen ihren natürlichen Süftre gu
nehmen. (Seutfcße g-ärber=3eiiung.)

5ïuê)Mmtgêtoefett.
3»v rhcintljal. ©cmcrbcauoftcttung in ©hui- (Sortf.)

2infchtteßenb an bie Süferei ift als mit ebenfalls febr guten
Seiftungen üertreten gu nennen bie 3Mhlenmadher 2fbs

theitung, wo wir fomplete Stofterei= unb 2orfIeret=@in=
richtungen borfinben, mit öierecfigem nnb runbem Sßreßbett
unb üerfdtjiebenen Bewährten Ißreßfpftemen. ©S haben fpr
auSgefteEt : 3of. Subler, Sîechanifer gur Sßiefenquette in
Staab; ©. Subler, Stühlenmacher in 2lltenrhetn; 3afob
SoBler, 3itttmermeifter in 2hat; Stieger=®fchmenb, 2J?üh»Ien=

macher in Stttftätten. 2ln biefe Stbtheitung reiht fich ber

ftattliche SBagenparf an, ber fräftige Srücfen= unb 8eiter=

Wagen, Schlitten, pflüge, ©ggen 2c. unb gefchmacfbott ge=

baute ©haifen, SreafS, 9tennwägelchen ec., fowie währfchafte
geuerwehrapparate enthält. Sitten tttefpett üor biefen 2lr=

beitent Stur fcßabe, baß fie beS engen ißlaßeS wegen fo in=
einanber hinein gepfercht finb, baff fie bor bem Stuge beS

nur flüchtig Beobachtenben SefdjauerS nicht richtig gur ®el=

tung fommen. 3n biefer ©ruppe ift ber rühmlichft befauute
SBagenfabrifant 3- Stubacß in Slltftätten mit nicht weniger
als fünf größern Slrbeiten (1 9lennwagen, 2 ©haifen, 1

Sreaf. unb 1 Schlitten) tiertreten, fowie 3- ©• Seng, Sattler
in fötarbad), mit einer fcfwnen ©infpänner=©haife. Sie guhr=
wagen unb Schlitten finb größtenteils Sfotteftib=StuSftel=
lungen, inbem meiftenS je ein ©djmieb unb ein SBagner
gufammen gearbeitet hüben, fo Spirig unb 3ettweger in
SBibnau, 8. unb 3. Seng in Dberriet, (Seiger unb $wei in
Slu, Goppel unb Spirig in Söibnait, MlpiS unb Stiger in
Dberriet, Steßmer unb 3ooS in 2hal, Seng in Starbach
unb Sucher in Slltftätten, währenb SBagnermeifter Dietrich
in ©idjberg feinen Srücfenwagen unb g-aftnachtsfchtitten
allein gefertigt hat. Sehr fchöne Schlitten als Sotteftib'
arbeiten finb biejenigen bon §aSler, fÇorfter unb lööcfjner in
Sernecf, währenb S ch äff f) aufer, SDÎatter, ©lauS unb 9teber
in Staab gufammen einen flotten geberwagen auSgeftettt
haben. Sie geuermeh.rgeräthe (große unb fleine Schieb' unb
Steigleitern, îÇirft' unb Sachteitern) finb Slrbeiten Bon
Dth. fjrei, Schmieb, unb lllr. fÇrei, Stagner in Sernecf, in

welcher Spegialität biefe IDteifter auch auswärts gu gutem
Stuf gelangt finb.

Sor ber §atte, welche biefe ebenerwähnten §o!garbeiten
enthält, fleht ein bon 3- ©• ©ächter in Dberriet in eblem

Schweiger=£oIgftql unb reicher Slrbeit ausgeführter Sanitton,
beffen einlabenbe 9tuf)efiße fleißig 3ufpi"udE) finben. — Soch
nun hinein in bie große Igatte gu ben feinen §oIgarbeiteni

Sie SJlöbelfchreinerei ift hier mit unerwartet gabt*
reichen unb meiftenS recht gut gearbeiteten, gum Sl)eil fogar
in jeber ©iuficbt meifterhaft ausgeführten ißrobuften bertreten.
Unter festere Kategorie gehört unftreitig bie prachtbotte Speife=
gimmer=©inrichtnng in Slufebaum, gewichst, bon 3- U. Saper=
Schlüpfer in Slltftätten. Siefer ÜBleifter würbe fdjon an ber

SanbeSauSftettung in 3ürich 1883 mit einem Siplom „für
bie lehr gebiegenen unb gefcbmacfootten ©ntwürfe unb ÉuS=

führung bon Slföbeln" bebaut unb würbe mit feinem eben

erwähnten Speifegimmer an jeber grofeen SluSftettnng gewife
einen ebenfo guten Sreffer macheu, beun SltteS: Suffet, Sil=
berfhranf, Sopha, Sifch, Seffel, SpiegeU unb Sableaup=
fftahmen, Uhrgehäufe 2c., ift übereinftimmenb in 3«^nung,
ebel unb reich unb meifterhaft in ber StuSfüIjrung. Sind) waS

an iQülfSarbeit (Ijjafnerei, ^olfterei, Stieferei 2C.) für biefeS

3immer geleiftet worben, berbient alles 8ob.
®"i'tfe|ung folgt.)

^erf^tcbetteê*
Scgeicfjituug patentirter ©egenftanbe. 3n Seutfchlanb

unb ben meiften anberen Staaten liegt im ©efepe fein 3>bang

gur Segeidjnung patentirter ©egenftänbe. Ueblich finb bie

Segeidpungen „SeutpeS ffteichS « patent", „S. 91.

„ißatent", „Sßatenttrt" unb anbere mehr.

Sie Segeiihnung „ißatent angemelbet", 21.", „S. 91.

ip. 21.", „patent Slnmelbung" unb ähnliche Senennungen
finb für foldhe ©egenftänbe, für bie ein fßatent angemelbet,
jeboch noch nicht ertheilt ift, gebräuchlich. Siefe Segeich'

nungen werben bielfach mißbräuchlich augewenbet für folche
©egenftänbe, bie gwar gum patent angemelbet waren, jeboch)

aus irgenb einem ©runbe gurüefgewiefen Worben finb. ©S

ift baher gut, fich wegen ber Sere^tigung folcher Segeich'

nungen ©ewipeit gu berfhaffen.
Sie Segeichnung „©efeßlich gefhüßt" wirb in ber 9îegel

für 9Jiufterf^uh ober Schußwaffen angewanbt.
©enaue Sorfchriften über bie Segeichnung patentirter

©egenftänbe enthalten bie Sn^ntgefeße ber Serein. Staaten
bon Siorbamerifa, granfreich, fjiuulanb, Üfattaba unb ber

Schweig.

Sereinigte Staaten boit Jftorbamerifa. SaS ©efeß
berlangt, baß baS Saturn beS patentes angebracht Wirb,
g. S.: „Patented, May 15, 1888."

granfreich- ®aS ©efeß fchreibt folgeube Segeichnung
oor: „B. S. G-. D. Gr." (Breyété sans garantie du
gouvernement).

fjinnlanb. ©ine befonbere gorm ift nicht borgefchrie'
ben; jeboch wüffen Saturn unb Stummer beS patentes au=

gegeben Werben.

Sanaba. SaS ©efeß berlangt, baß am ©egenftänbe
begw. an ber Serpacfung bie Slngeige angebracht wirb, baß
ber ©egenftanb paientirt ift, g. S.: „Patented 18... Nr...".
Seliebige 3ufäße finb guläffig.

Sdjweig. SaS ©efeß oerlangt, baß bie ©egenftänbe
mit bem eibgenöffifhen Sreug unb ber Summer beS patentes
gu berfeßen finb.

3n ben übrigen Staaten finb feine Befonberen Sor'
feßriften in ben ©efeßen oorgefehen.
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mit frischer Härte-Flüssigkeit in Berührung kommen kann.

Schon aus diesem Umstände dürfen lange flache Stücke nicht
mit Ichmaler Seite schief in die Flüssigkeit getaucht und ruhig
gehalten werden, da die Dämpfe an der unteren Flachseite
nicht entweichen können, daselbst die Härtung bedeutend mil-
dem, das Stück zum Krummziehen veranlassen.

Verfahren zum Bemalen von Sammet, Atlas, Seide
und ähnlichen Stoffen. (Von Frau Elise Bender in Wies-
baden. —- D. R.-P. Nr. 43,166.) Die Farben, vortheilhaft
Erdfarben, werden in fein vertheilten? Zustand mit fein ge-
pulöertem Kolophonium oder anderem Harz innig gemischt.
Um die Mischung möglichst innig zu machen, erhitzt man
das Gemisch, rührt die geschmolzene Masse tüchtig um und
pulverisirt sie nach dem Erkalten. Die so gewonnenen trocke-

nen, kolophoniumhaltigen Farben werden in trockenem Zu-
stände mit dem Finger, dem Wischer oder einem stumpfen
Pinsel aufgetragen und in den Stoff eingerieben. Nach

Fertigstellung des Bildes wird dasselbe heißen Spiritus-
dämpfen ausgesetzt, wozu man sich am besten des bekannten

Inhalationsapparates bedient. Die Spiritusdämpfe lösen das
mit der Farbe aufgetragene Harz und fixiren aus diese Weise
die Farbe auf dem Stoff. Das beschriebene Verfahren ge-
stattet das Auftragen der feinsten Malerei auf Stoffe der

kostbarsten Art, ohne ihnen ihren natürlichen Lüstre zu
nehmen. (Deutsche Färber-Zeitung.)

Ausstellungswesen.
Zur rheinthal. Gewerbeausstellung in Thal. (Forts.)

Anschließend an die Käserei ist als mit ebenfalls sehr guten
Leistungen vertreten zu nennen die Mühlenmacher-Ab-
theilung, wo wir komplete Mosterei- und Torklerei-Ein-
richtungen vorfinden, mit viereckigem und rundem Preßbett
und verschiedenen bewährten Preßsystemen. Es haben hier
ausgestellt: Jos. Dudler, Mechaniker zur Wiesenquelle in
Staad; G. Dudler, Mühlenmacher in Altenrhein; Jakob
Kobler, Zimmermeister in Thal; Stieger-Gschwend, Mühlen-
macher in Altstätten. An diese Abtheilung reiht sich der

stattliche Wagenpark an, der kräftige Brücken- und Leiter-
wagen, Schlitten, Pflüge, Eggen ec. und geschmackvoll ge-
baute Chaisen, Breaks, Rennwägelchen zc., sowie währschafte
Feuerwehrapparate enthält. Allen Respekt vor diesen Ar-
besten! Nur schade, daß sie des engen Platzes wegen so in-
einander hinein gepfercht sind, daß sie vor dem Auge des

nur flüchtig beobachtenden Beschauers nicht richtig zur Gel-
tuug kommen. In dieser Gruppe ist der rühmlichst bekannte

Wagenfabrikant I. Studach in Altstätten mit nicht weniger
als fünf größer» Arbeiten (1 Rennwagen, 2 Chaisen, 1

Break und 1 Schlitten) vertreten, sowie I. G. Benz, Sattler
in Marbach, mit einer schönen Einspänner-Chaise. Die Fuhr-
wagen und Schlitten sind größtentheils Kollektiv-Ausstel-
lungen, indem meistens je ein Schmied und ein Wagner
zusammen gearbeitet haben, so Spirig und Zellweger in
Widnau, L. und I. Benz in Oberriet, Geiger und Frei in
Au, Köppel und Spirig in Widnan, Kühnis und Stiger in
Oberriet, Meßmer und Joos in Thal, Benz in Marbach
und Bucher in Altstätten, während Wagnermeister Dietrich
in Eichberg seinen Brückenwagen und Fastnachtsschlitten
allein gefertigt hat. Sehr schöne Schlitten als Kollektiv-
arbeiten sind diejenigen von Hasler, Forster und Höchner in
Berneck, während Schaffhauser, Matter, Glaus und Reber
in Staad zusammen einen flotten Federwagen ausgestellt
haben. Die Feuerwehrgeräthe (große und kleine Schieb- und
Steigleitern, First- und Dachleitern) sind Arbeiten von
Oth. Frei, Schmied, und Ulr. Frei, Wagner in Berneck, in

welcher Spezialität diese Meister auch auswärts zu gutem
Ruf gelangt sind.

Vor der Halle, welche diese ebenerwähnten Holzarbeiten
enthält, steht ein von I. E. Gächter in Oberriet in edlem

Schweizer-Holzstyl und reicher Arbeit ausgeführter Pavillon,
dessen einladende Ruhesitze fleißig Zuspruch finden. — Doch
nun hinein in die große Halle zu den feinen Holzarbeiten!

Die Möbelschreinerei ist hier mit unerwartet zahl-
reichen und meistens recht gut gearbeiteten, zum Theil sogar
in jeder Hinsicht meisterhaft ausgeführten Produkten vertreten.
Unter letztere Kategorie gehört unstreitig die prachtvolle Speise-
zimmer-Einrichtung in Nußbaum, gewichst, von I. U. Saxer-
Schlüpfer in Altstätten. Dieser Meister wurde schon an der

Landesausstellung in Zürich 1883 mit einem Diplom „für
die sehr gediegenen und geschmackvollen Entwürfe und Aus-
führung von Möbeln" bedacht und würde mit seinem eben

erwähnten Speisezimmer an jeder großen Ausstellung gewiß
einen ebenso guten Treffer machen, denn Alles: Buffet, Sil-
verschränk, Sopha, Tisch, Sessel, Spiegel- und Tableaux-
Rahmen, Uhrgehäuse ec., ist übereinstimmend in Zeichnung,
edel und reich und meisterhaft in der Ausführung. Auch was
an Hülfsarbeit (Hafnerei, Polstern, Stickerei ec.) für dieses

Zimmer geleistet worden, verdient alles Lob.
(Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
Bezeichnung patentirter Gegenstände. In Deutschland

und den meisten anderen Staaten liegt im Gesetze kein Zwang
zur Bezeichnung patentirter Gegenstände. Ueblich sind die

Bezeichnungen „Deutsches Reichs - Patent", „D. R.-P.",
„Patent", „Patentirt" und andere mehr.

Die Bezeichnung „Patent angemeldet", „P. A.", „D. R.
P. A.", „Patent-Anmeldung" und ähnliche Benennungen
sind für solche Gegenstände, für die ein Patent angemeldet,
jedoch noch nicht ertheilt ist, gebräuchlich. Diese Bezeich-

nungen werden vielfach mißbräuchlich angewendet für solche

Gegenstände, die zwar zum Patent angemeldet waren, jedoch
aus irgend einem Grunde zurückgewiesen worden sind. Es
ist daher gut, sich wegen der Berechtigung solcher Bezeich-

nungen Gewißheit zu verschaffen.

Die Bezeichnung „Gesetzlich geschützt" wird in der Regel
für Musterschutz oder Schutzmarken angewandt.

Genaue Vorschriften über die Bezeichnung patentirter
Gegenstände enthalten die Patentgesetze der Verein. Staaten
von Nordamerika, Frankreich, Finnland, Kanada und der

Schweiz.

Vereinigte Staaten von Nordamerika. Das Gesetz

verlangt, daß das Datum des Patentes angebracht wird,
z. B.: „?a.bsnisä, 15, 1888."

Frankreich. Das Gesetz schreibt folgende Bezeichnung
vor: „L. 3. Ci. O. (1." (Lrsvsbs saus Anrnntns à
Aorrvsrnsntsiil).

Finnland. Eine besondere Form ist nicht vorgeschrie-
ben; jedoch müssen Datum und Nummer des Patentes an-
gegeben werden.

Kanada. Das Gesetz verlangt, daß am Gegenstande
bezw. an der Verpackung die Anzeige angebracht wird, daß
der Gegenstand patentirt ist, z. B.: „lìtsiàà 18... iflr...".
Beliebige Zusätze sind zulässig.

Schweiz. Das Gesetz verlangt, daß die Gegenstände
mit dem eidgenössischen Kreuz und der Nummer des Patentes
zu versehen sind.

In den übrigen Staaten sind keine besonderen Vor-
schriften in den Gesetzen vorgesehen.
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